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Information über die Anpassung des Flächennutzungsplanes im Wege 
der Berichtigung (beabsichtigte Berichtigung Nr. 3/2016 „Gemischte 
Baufläche Olper Straße“) 
 



 

 

ANPASSUNG  DES  FLÄCHENNUTZUNGSPLANES  IM  WEGE  DER  BERICHTIGUNG  GEMÄß § 13a BAUGB 

STADT BIELEFELD  I  BAUAMT  I ABTEILUNG GESAMTRÄUMLICHE PLANUNG UND STADTENTWICKLUNG 

Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bielefeld 

Nr. 3/2016 „Gemischte Bauf läche Olper Straße“ 

 
  

 

Art der Bodennutzung Wirksame 
Fassung Berichtigung 

Gewerbliche Baufläche 0,8 ha 0,0 ha 

Gemischte Baufläche 0,0 ha 0,8 ha 
Gesamt: 0,8 ha 0,8 ha 

 BERICHTIGUNG 

LAGE IM STADTGEBIET 

WIRKSAME FASSUNG 

3/16 

Stadtbezirk: Brackwede 

Bereich: westlich der Windelsbleicher Straße 
und östlich der Olper Straße 

 
auslösender Bebauungsplan 
Nummer:  I/B 73 "Olper Straße" 
Bezeichnung: „Olper Straße“ 
 

 

Erläuterung zur Berichtigung 3/2016 
Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) sind die 
Grundstücke im südlichen Teilgebiet des o. g. Be-
bauungsplanes als „Gewerbliche Baufläche“ darge-
stellt. Aufgrund des Nebeneinanders von Wohn- und 
Gewerbenutzung erfolgt außerdem der Hinweis „Ab-
wägung hinsichtlich Nutzungsbeschränkung und 
Immissionsschutz beachten“. 
 
Vor dem Hintergrund bestehender Nutzungsstruktu-
ren und damit verbundener städtebaulicher Defizite 
soll durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
eine geordnete städtebauliche Entwicklung ermög-
licht und Nutzungskonflikte entschärft werden. Im 
Planbereich der beabsichtigten FNP-Berichtigung 
sind ein nicht störender Handwerksbetrieb und ein-
zelne Wohngebäude vorhanden. Auf dem Eckgrund-
stück an der Windelsbleicher Straße befinden sich 
eine Moschee sowie ein Lebensmittelgeschäft. Diese 
bestehende durchmischte Nutzungsstruktur soll über 
den Bestandsschutz hinaus durch entsprechende 
Festsetzungen im o. g. Bebauungsplan planungs-
rechtlich gesichert werden. Daher wird für dieses 
Teilgebiet die Festsetzung als Mischgebiet für städ-
tebaulich sinnvoll erachtet. Damit ist der o. g. Bebau-
ungsplan hier nicht aus dem FNP entwickelt.  
 
Ein Bebauungsplan, der von den Darstellungen des 
FNP abweicht, kann gemäß § 13a (2) Nr. 2 BauGB 
aufgestellt werden, bevor der FNP geändert oder 
ergänzt ist. Von dieser Möglichkeit soll hier Gebrauch 
gemacht werden. Der FNP soll im Wege der Berichti-
gung angepasst werden. Ziel der Anpassung ist die 
Darstellung einer „Gemischten Baufläche“. Der Hin-
weis auf Beachtung des Immissionsschutzes ver-
schiebt sich nach Süden an die neue Nahtstelle zwi-
schen „Gemischter Baufläche und „Gewerblicher 
Baufläche“. Die geplante Änderung der Art der Nut-
zung in eine „Gemischte Baufläche“ soll i. W. die 
realen Gegebenheiten planungsrechtlich absichern.  
 
Die geordnete städtebauliche Entwicklung wird durch 
die Bauleitplanung nicht beeinträchtigt.  
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ANPASSUNG  DES  FLÄCHENNUTZUNGSPLANES  IM  WEGE  DER  BERICHTIGUNG  GEMÄß § 13a BAUGB 

STADT BIELEFELD  I  BAUAMT  I ABTEILUNG GESAMTRÄUMLICHE PLANUNG UND STADTENTWICKLUNG 

S T A D T  B I E L E F E L D  

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 

  PLANBLATT 3 

L E G E N D E  

 

         

 


